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Protokoll der Referentenkonferenz

«Lehrplan. Uberarbeitete Rahmenbedingungen»

Mittwoch, 24. Januar 1990, 14.15 Uhr
Kantonale Verwaltung, Walcheturm, Ziirich, Sitzungszimmer 267

Traktanden:

Begriissung und Mitteilungen

Vorstellung der Vorlage des Erziehungsrats

Erlduterungen der Synodalthesen

Lektionentafel Oberstufe

Empfehlungen zur Behandlung des Geschifts an den Kapitelversammlungen

Verschiedenes

D LA B L0 B

Anwesend.:

Synodalvorstand:

Reto Vannini, Prisident

Ruth Hofmann, Vizeprisidentin
Stephan Aebischer, Protokoll

Schulkapitel: '
18 Prisidenten und die Referenten der Kapitel

ED;

B. Grotzer
G. Keller
M. Morf

Giste: :
Prisidenten der freien Lehrerorganisationen, Sektionsprisidenten, Prisidentin-

nén der Bezirkskonferenzen H+H

Tagesreferenten: _ . . _
R. Fretz und Dr. P. Wanzenried, Projektleitung Lehrplanrevision

M. Budliger, ELK
H.R. Hottinger, ORKZ

Entschuldigt:

ER K. Angele - _
H. Graf, E. Hofmann, I. Talew und J. Winkelmann, ED

V. Baumann, ZKKK
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1 Begriissung und Mitteilungen

Der Synodalprisident kann die Versammlung piinktlich beginnen. Angesichts der
grossen Teilnehmerzahl und der anspruchsvollen Geschéfte verzichtet er auf eine
namentliche Begriissung, macht aber drei kurze Vorbemerkungen zum heutigen
Thema:

1. Die Lehrplanrevision geht auf einen Wunsch der Lehrerschaft zuriick. Der Er-
ziehungsdirektor hat erst nach lingerem Zogern eingewilligt, steht aber heute
voll dahinter.

2. Der Erziehungsrat hat am 21. Méirz 1989 einen Zeitplan fiir die koordinierte
und gestaffelte Einfilhrung der neuen Lektionentafeln und der neuen Detail-
lehrpldne erlassen.

3. Die Erzichungsdirektion hilt laut Aussage von G. Keller die Lehrplanrevision
fiir das wichtigste Geschift der 90er Jahre.

Zum Ablauf der heutigen Konferenz wird noch folgendes bemerkt: Es findet an
einer Referentenkonferenz keine Beratung statt, sondern lediglich eine Instruk-
tion. Fragen sind zu stellen soweit sie fiir das Verstéindnis der Vorlage wichtig
sind. Eine Pause ist nach Traktandum 3 vorgesehen, das Traktandum 4 wird auch
den konfessionell-kooperativen Religionsunterricht an der Oberstufe beinhalten.

2. Vorstellung der Vorlage des Erziehungsrats

Frau R. Fretz, Primarlehrerin und Lehrbeauftragte, erldutert die «Uberarbeiteten
Rahmenbedingungen» gemiss Erziechungsratsbeschluss vom 5. Juli 1988. Sie pri-
sentiert die Vorgeschichte der Lehrplanrevision, die grundsétzlichen Zielsetzun-
gen, den zeitlichen Uberblick und eine Zusammenfassung der Rahmenbedingun-
gen.

Den Referenten steht ein ausgearbeiteter Vorschlag fiir ein Referat an der Kapitel-
versammlung sowie eine Sammlung von Folienvorlagen fiir die wichtigsten
Punkte zur Verfiigung. Aus der Versammlung werden keine grundsétzlichen Fra-
gen gestellt.

3 Erlﬁuterungén der Synodalthesen

Herr M. Budliger, Vorstandsmitglied der ELK und Mitarbeiter in der synodalen
Arbeitsgruppe zur Begutachtungsvorbereitung, dussert sich zu den 43 Thesen, wel-
che den Kapitularen vorgelegt werden. Die Thesen sind so zahlreich, weil sich ei-
nige auch zu Detailfragen dussern. Dies geschieht in der Absicht, kontroverse
Punkte in allen Kapiteln zur Diskussion gelangen zu lassen. Die Reihenfolge der
Thesen richtet sich nach den Rahmenbedingungen und nicht nach der Wichtig-
keit. Die Schwerpunktthesen (Nummern 4, 5, 8, 16, 18, 21, 23, 34, 40 und 43) wer-
den einzeln erldutert. Auf Bitte aus der Versammlung wird die These 3 prizisiert:
es geht hier um die Gleichbehandlung der Geschlechter (und nicht um ein im gan-
zen Kanton vollkommen iibereinstimmendes Bildungsangebot).

Den Referenten der Schulkapitel stehen schriftliche Kurzerlduterungen zu den
Thesen zur Verfiigung. Es gibt auch hier keine weiteren Fragen aus der Versamm-
lung.
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Die einzelnen Thesen im Wortlaut:

A.

L

O\ L

11.

Thesen und Zielvorstellungen

Die Lehrerschaft begriisst die Gesamtrevision der Lehrpline der Volksschule
des Kantons Ziirich. Damit kénnen Aufgaben und Auftrag der Volksschule
grundsitzlich {iberdacht werden.

. Der als Einheit von Erziehung und Bildung definierte Auftrag der Volksschule

wird anerkannt. Er kann nur in enger Zusammenarbeit mit Eltern und Behor-
den wahrgenommen werden.

. Die Lehrerschaft verlangt, dass fiir alle Schiilerinnen und Schiiler der Volks-

schule grundsitzlich das gleiche Bildungsangebot besteht.

. Sie stimmt im Grundsatz dem Inhalt der liberarbeiteten Rahmenbedingungen

zu. Sie formuliert da Detailthesen, wo etwas speziell hervorgehoben oder abge-
dndert werden soll.

. Der Absicht, einen lernzielorientierten Lehrplan zu schaffen, wird zugestimmt.
. Der Grundsatz, dass verbindliche Ziele und Inhalte flir drei Viertel der tats#ch-

lich zur Verfiigung stehenden Unterrichtszeit formuliert werden, wird unter-
stiitzt. Uber den restlichen Viertel kann der Lehrer im Rahmen der Unter-
richtsbereiche und -gegenstinde frei verfiigen. _

Die Lehrerschaft zeigt Verstindnis dafiir, dass die Uberarbeitung des im
Grundsatz positiv bewerteten Leitbilds zuriickgestellt worden ist. Sie stellt
fest, dass die Einfiihrung des Lehrplans mit sehr wesentlichen Neuerungen im
Bereich der Schule verbunden ist.

. Erprobung der Detaillehrpléne.

Variante A (unterstiitzt von ZKLV; VPOD, Sektion Lehrberufe; ELK; KSH;
MLYV; ORKZ; SKZ; KHVKZ; ZKHLV)

Es ist unabdingbar, dass nach der Erprobung der Lektionentafeln und der De-
taillehrpline der neue Lehrplan in seiner Gesamtheit der Lehrerschaft noch
einmal zur Stellungnahme vorgelegt wird.

Variante B (unterstiitzt von ZKM) ‘

Der gesamte Lehrplan ist vor der Erprobung der Detaillehrpléne der Lehrer-
schaft zur Begutachtung vorzulegen.

. Der Lehrplan muss die sprachliche Gleichbehandlung der Geschlechter garan-

tieren. :

Thesen zu einzelnen Kapiteln des Entwurfs
1. Gliederung der Volksschule

1.1 Primarschule

. Wir befiirworten das Prinzip der ganzheitlichen und elementaren Bildung in

der Volksschule, welche sich auf eine Auswahl wesentlicher und charakteristi-
scher Inhalte beschrinkt und die Schiilerinnen und Schiiler in ihrer Ganzheit

fordert.
Als Ergéinzung im Beschrieb des Unterrichts der Mittelstufe ist die Erziehung

zu einer positiven Arbeitshaltung aufzunehmen.

1.2 Oberstufe

. Die Lehrerschaft begriisst die Koordination der Lehrpline der verschiedenen

Schulen (Lektionentafeln, Lernziele, Lerninhalte). So kann die Durchlissig-
keit, insbesondere in den ersten Klassen, verbessert werden.
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VAl

13.

14.
15.

16.

17.

¥Al|

19,

Zu

20.

1.3 Individuelle Forderung, Sonderklassen (Kleinklassen), Sonderschulen

Die Aufnahme eines eigenstdndigen Kapitels iiber Sonderklassen (Kleinklas-
sen) in den Lehrplan entspricht dem Wunsch der Lehrerschaft. Detaillierte Be-
stimmungen iiber Sonderklassen/Sonderschulen, individuelle und heilpidago-
gische Forderung sollen wie bis anhin im Sonderklassenreglement festgelegt
werden.

2. Lehrplan, Lehrmittel und Unterrichtshilfen

2.1 Funktion und Verbindlichkeit des Lehrplans:

Fiir die Lehrerschaft ist es selbstverstdndlich, dass die Lernziele des Lehrplans
den Inhalten der Lehrmittel iibergeordnet sind.

Die in den Jahres- und Stufenlehrpldnen postulierten verbindlichen Ziele und
Inhalte miissen in hochstens drei Vierteln der tatsédchlich zur Verfiigung ste-
henden Unterrichtszeit erreichbar sein.

2.2 Lehrmittel

2.2.1 Allgemeines

Die Kapitel 2.2 und 2.3 («Lehrmittel» und «Unternchtshﬂfen») sind in das Ka-
pitel 5, «Planung und Gestaltung des Unterrichts», aufzunehmen.

Die Lehrkriifte sind bei der Wahl ihrer Methode frei. Bei der Schaffung von
Lehrmitteln ist dieser Grundsatz zu beriicksichtigen.

2.2.2 Verbindlichkeit der Lehrmittel

. Variante A (unterstiitzt von VPOD, Sektion Lehrberufe; MLV)

Auf obligatorische Lehrmittel ist zu verzichten.
Variante B (unterstiitzt von ZKLV, ELK, ZKM; KSH; ORKZ; SKZ;
KHVKZ; ZKHLV)

Das Kapitel ist wie folgt umzuformulieren:

Der Erziehungsrat bestimmt die obligatorischen und zugelassenen Lehrmittel.
Erfordert ein Unterrichtsgegenstand die Verwendung einheitlicher Lehrmittel,
so erkldrt der Erziehungsrat solche als obligatorisch. Obligatorische Lehrmit-
tel miissen von den Gemeinden angeschafft werden. Die obligatorischen Lehr-
mittel sind in die Gestaltung des Unterrichts einzubeziehen. Soweit es die For-
derungen des Lehrplans zulassen, kann aus dem Inhalt anderer Lehrmittel aus-

* gewihlt werden.

Zugelassene Lehrmittel konnen von den Lehrkriften im Unterricht verwendet
werden. Sie werden auf ihren Wunsch von den Gemeinden angeschafft.

3. Zusammenarbeit Schule—Eltern
In der Neugestaltung des Kapitels mit dem Wegfall des Katalogs der verschie-

denen Formen zur Zusammenarbeit sieht die Lehrerschaft ihre Forderungen
weitgehend erfiillt.

4. Organisation der Schule und des Unterrichts

Grafiken und Erklirungen der Terminologie miissen klarer und verstdndli-
cher formuliert werden.



23.

24,

28.

29,

4.1 Erliiuterung der Begriffe

. Der Zusammenzug des Ficherkanons in fiinf Unterrichtsbereiche wird be-

griisst.

4.2 Lektionentafeln

. Der einheitliche Aufbau der Lektionentafeln iiber die gesamte Zeit der Volks-

schule ist begriissenswert.

Die Lehrerschaft anerkennt die vorgeschlagene Unterrichtsorganisation, die
es ermdglicht, vom starren wochentlichen Fachstundenplan abzuriicken.
Damit wird ficheriibergreifender, ganzheitlicher Unterricht erleichtert.

Mit Riicksicht auf ortliche Gegebenheiten sind in den Lektionentafeln fiir die
1.-6. Klassen bei den Mehrklassenschulen flexible Lektionenzahlen aufzunehmen.

4.2.1 Lektionentafel Unterstufe

. Die Lektionentafel Unterstufe entspricht nicht den Wiinschen der Lehrerschaft.

Die Wochenlektionenzahl der Schiilerinnen und Schiiler, inklusive Unterricht in Bi-
blischer Geschichte, ist in allen drei Klassen um eine Lektion zu senken:
1. Klasse: 18 Lektionen, 2. Klasse: 21 Lektionen, 3. Klasse: 24 Lektionen

4.2.2 Lektionentafel Mittelstufe

. Die Lektionentafel Mittelstufe entspricht den Wiinschen der Lehrerschaft.

4.2.3 Lektionentafel Oberstufe
Die Sekundarschule muss weiterhin ihre Doppelfunktion erfiillen kénnen, auf eine

den Schiilerinnen und Schiilern angemessene Berufslehre vorzubereiten und den
Mittelschulanschluss zu gewéhrleisten.
Die Einfithrung eines konfessionell-kooperativen Religionsunterrichts an der Ober-
stufe wird grundsitzlich akzeptiert. Die Organisation der Dispensationen wird in
der vorgeschlagenen Form abgelehnt. Andere Losungen sind in Zusammenarbeit
mit der Lehrerschaft zu erarbeiten. :
Die Lektionentafel Oberstufe wird abgelehnt und ist fiir die Erprobung durch die
nachstehende Lektionentafel zu ersetzen: p

Fussnote 5):
Variante A (unterstiitzt von KHVKZ) _
Davon an Real- und Oberschulen 60 Lektionen Realien und 60 Lektionen Haus-

haltkunde in Halbklassen
Variante B (unterstiitzt von ORKZ, SKZ, ZKHLV)
An den 2. Klassen der Real- und Oberschulen konnen die Haushaltkundelehrerin

und der Klassenlehrer/die Klassenlehrerin je 60 Lektionen M+U-Unterricht in
Halbklassen erteilen.

4.2.3.1 Anmerkungen zur Lektionentafel Oberstufe

Pt. 1 und 4: ,

. Die Moglichkeit, an der Real- und Oberschule Ergdnzungsunterricht erteilen zu

kénnen, muss im vorgeschlagenen Rahmen gewéhrleistet sein.

Pt. 2:
Im 7. Schuljahr ist «Handarbeit/Werken» Pflichtfach und wird in gemischten Halb-

klassen erteilt. Ab dem 8. Schuljahr steht je ein Angebot mit textilem und mit nicht-
textilem Schwerpunkt zur Wahl offen.
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32.
33,

35

zu

36.

37.

FAl

38.

39.

Al

41.

42,

zu

43.

S. Planung und Gestaltung des Unterrichts

Dem Kapitel sind neu die Abschnitte «5.5 Lehrmittel» und «5.6 Unterrichtshil-

fen» beizufiigen. :
Die Definition iiber die Gestaltung des Unterrichts ist ersatzlos zu streichen

(zweiter Abschnitt).

5.1 Elementare und ganzheitliche Bildung

. Der Gedanke, dass Volksschulbildung elementare Bildung zu sein hat, wird

anerkannt. Die Orientierung des Unterrichts am Grundsatz des exemplari-
schen Lernens wird befiirwortet.

Die prizisierenden Aussagen beziiglich des systematischen Aufbaus der mei-
sten Unterrichtsgegenstinde und der Planung und Gestaltung einer Unter-

richtseinheit sind zu streichen.

5.2 Forderung der Lernfihigkeit
Die in diesem Kapitel postulierten Grundsitze entsprechen den Vorstellungen

der Lehrerschaft. Der Auftrag der Schule, Lernbereitschaft zu erhalten und
Lernfihigkeit zu fordern, wird anerkannt.

Im besonderen werden die Hinweise auf den Erwerb von Arbeitsweisen und
Lerntechniken, die weitgehend eine selbstindige Informationsbeschaffung der
Schiilerinnen und Schiiler ermdglichen sollen, begriisst.

5.3 Erziehung durch Unterricht
Das Kapitel ist mit folgenden Aussagen zu ergénzen:

Interkulturelle Erziehung: . '
Lebensweise und Kultur der in der Schweiz lebenden einheimischen und einge-

wanderten Minderheiten werden im Unterricht beriicksichtigt. Eine interkultu-
relle Verstindigung und die gegenseitige Toleranz sind zu férdern.

Gleichberechtigung der Geschlechter: _
In der Volksschule behandeln Lehrerinnen und Lehrer Méddchen und Knaben

gleichberechtigt. In allen Unterrichtssituationen achten sie darauf, Frauen
und Minner, Midchen und Knaben als gleichberechtigte Partner darzustellen.

5.4 Wahl der Methoden

. Bei der Gestaltung des Unterrichts sind die Lehrkrifte in der Wahl der Metho-

den frei. Der Zusatz «im Rahmen der allgem_ein anerkannten Erkenntnisse der
Didaktik und Forderungen des Lehrplans» ist ersatzlos zu streichen.

5.5 Schiilerbeurteilung (neues Kapitel 5.7) ‘
Die Aussagen hinsichtlich der Beurteilung von Lernprozessen und der Ge-

samtbeurteilung der Schiilerinnen und Schiiler entsprechen weitgehend den
Wiinschen der Lehrerschaft. Ein wesentlicher Teil der postulierten Neuerun-
gen ist durch die Inkraftsetzung des revidierten Promotions- und Zeugnisregle-
ments an der Volksschule bereits wirksam. ; | .

Die Aussagen iiber die Gesamtbeurteilung sind so zu erginzen, dass neben
dem Arbeits-, Lern- und Sozialverhalten auch eine allfillige Mehrsprachigkeit
der Schiilerinnen und Schiiler mitberiicksichtigt wird.

5.6 Unterrichtssprache (neues Kapitel 5.8)
Die Aussagen tber die Unterrichtssprache befriedigen nicht. Ein Hauptziel

des Unterrichts hat es zu sein, die miindliche Verstindigungsfihigkeit der
47



Schiilerinnen und Schiiler sowohl in Hochdeutsch wie in Mundart zu fordern.
Mundart und Hochdeutsch miissen dabei flexibel, d.h. der Situation ange-
passt, eingesetzt werden.

Ziirich, im Januar 1990 Der Synodalvorstand
Die Vorstinde des ZKLV und des VPOD,
Sektion Lehrberufe, der ELK, KSH, ZKM,
ORKZ, SKZ, des MLV und des MVZ.
Die Vorstinde des KHVKZ und des
ZKHLYV unterstiitzen diese Thesen ebenfalls.

4, Lektionentafel Oberstufe

Zuerst stellt R. Fretz die Lektionentafel geméss Vorlage des Erziehungsrats vor.
Diese Fassung ist entstanden nach einem Hearing des ER mit den Vertretern der
Oberstufenkonferenzen. Der Lektionentafel liegt die Idee eines weitgehend glei-
chen Bildungsangebots fiir alle Schulen der Oberstufe zugrunde. Mit Erziechungs-
ratsbeschluss vom 29. November 1989 hat sich die Lektionentafel noch einmal
leicht verdndert, indem in der 2. Klasse der Oberstufe eine wochentliche Lektion
Religionsunterricht wegfillt (Ersatz durch Halbtage fiir kirchliche Projekte).

H.R. Hottinger, Priasident der ORKZ, prisentiert die Alternative, welche als Vor-
schlag der Oberstufenkonferenzen in die Thesen der Schulsynode aufgenommen
wurde und einen Kompromiss der diversen Anliegen darstellt. Die Randbedingun-
gen fiir eine Lektionentafel sind sehr zahlreich und eng, so dass die Aufgabe
schwierig zu l6sen war. H. R. Hottinger erklért im einzelnen die Abweichungen im
Vergleich zur Lektionentafel gemédss ER und betont die Vorteile dieser Alterna-
tive, vor allem die Tatsache gleicher Stundenzahlen fiir Sekundar-, Real- und
Oberschule. Zuhanden der Referenten liegen die Argumente auch schriftlich vor.

Die Lektionentafel Oberstufe gibt zu einigen Fragen und Erkldrungen aus dem
Kreis der Versammlung Anlass:

B. Grotzer (ED) betont, dass die Wahlpflicht in der 3. Klasse auch im Vorschlag
des ER 5 Lektionen umfasst, nur sind die Wahlméoglichkeiten etwas eingeschrink-
ter. .

Dr. M. Ziegler (MVZ) macht bei der alternativen Lektionentafel auf die Neuigkeit
des Englisch- oder Italienischunterrichts in der 2. Klasse aufmerksam und fordert
die dazugehorigen Absprachen mit den Mittelschulen.

F. Hagger (Meilen): Welches sind die Inhalte der Haushaltkunde, welche fiir 1. Se-
kundarklassen neu sein wird? Man will wegkommen vom Kochunterricht im
engen Sinn. Die Projektleitung Lehrplanrevision wird eine Zusammenstellung der
im Entwurf vorgesehenen Titel der Ziele/Inhalte nachliefern. In der Haushalt-
kunde 2. Klasse kommen jetzt (im laufenden Versuch) keine neuen Inhalte vor, fiir
die Zukunft ist dies aber noch offen.

Warum Haushaltkunde im 7. Schuljahr und als Wahlfach im 9., nicht aber im
8. Jahr? Dies hat teils historische Griinde und ist auch eine Folge der Probleme
mit geniligend Platz in der Lektionentafel.

R. Wieser (Biilach): Wieso ist Franzosisch Promotionsfach in der 1. Klasse Real-
schule, nicht aber in der 2. Klasse? Die alternative Lektionentafel ist noch nicht in
allen Konsequenzen genau iiberlegt.
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Sind geniigend ausgebildete Lehrer fiir den Unterricht in Englisch und Italienisch
vorhanden? Das gleiche Problem stellt sich auch bei der Haushaltkunde, vielleicht

werden Ubergangsregelungen nétig sein.

Der Synodalprisident macht an dieser Stelle auf die Veranstaltung vom 5. Mirz
aufmerksam, bei welcher weitere Fragen und Unklarheiten besprochen werden

kénnen.

S. Empfehlungen zur Behandlung des Geschiifts an den Kapitelversammlungen

Der Synodalvorstand gibt schriftliche Empfehlungen ab betreffend Einladungen,
Unterlagen, Ablauf der Versammlungen, Grundsatzentscheide und Abstimmun-
gen. Die Begutachtungsunterlagen befinden sich im Druck und werden im Fe-

bruar durch die Aktuare der Kapitel versandt.

Die Riickmeldungen der Kapitel werden bis zum 17. April 1990 erwartet. Die Ab-
geordnetenkonferenz wird am 16. Mai 1990 (Mittwochnachmittag) stattfinden

und nétigenfalls bis in den Abend hinein dauern.

6. Verschiedenes

Am 26.Mirz findet die Abgeordnetenkonferenz zum Begutachtungsgeschiift
«Doppelstellen» statt. '

Die Durchfiihrung einer zweiten Kapitelversammlung im Mirz ist fiir die einzel-
nen Kapitel nicht obligatorisch.

Nachdem keine weitere Wortmeldung vorliegt dankt der Synodalprisident allen
Anwesenden und schliesst die Sitzung um 17.10 Uhr.

Ziirich, 28. Januar 1990 Der Synodalaktuar
S. Aebischer

49



	Protokoll der Referenzenkonferenz "Lehrplan. Überarbeitete Rahmenbedingungen"

